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bar im Anschluss an die Begehung oder den Versuch einer seeräuberischen Handlung oder 
eines bewaffneten Raubüberfalls auf See oder nach ihrer Freilassung für forensische Un-
tersuchungen verfügbar zu machen; 

 16. ersucht die mit der Übergangs-Bundesregierung zusammenarbeitenden Staaten 
und Regionalorganisationen, den Sicherheitsrat und den Generalsekretär innerhalb von 
neun Monaten über den Stand der Maßnahmen zu unterrichten, die sie in Ausübung der 
ihnen in Ziffer 7 erteilten Ermächtigungen durchgeführt haben, und ersucht ferner alle 
Staaten, die über die Kontaktgruppe für Seeräuberei vor der Küste Somalias zum Kampf 
gegen die Seeräuberei vor der Küste Somalias beitragen, einschließlich Somalias und an-
derer Staaten in der Region, innerhalb derselben Frist über ihre Anstrengungen zur Be-
gründung der Gerichtsbarkeit und zur Zusammenarbeit bei den Ermittlungen und der 
Strafverfolgung im Zusammenhang mit Seeräuberei Bericht zu erstatten; 

 17. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von elf Monaten nach Verab-
schiedung dieser Resolution über die Durchführung dieser Resolution und über die Situa-
tion in Bezug auf Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der Küste Soma-
lias Bericht zu erstatten; 

 18. ersucht den Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation, 
den Rat auf der Grundlage der ihm mit Zustimmung aller betroffenen Küstenstaaten zur 
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 Der Rat unterstreicht seine Entschlossenheit, das Volk Somalias in seinem Stre-




